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BÜRGERMEISTERAMT KÖNIGSFELD IM SCHWARZWALD 
 
GR am 9. November 2022                    - öffentlich -                          Vorlage 64/2022 

 
 

 
Kalkulation der Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen und geschlossene 
Gruben für das Jahr 2023 sowie Satzungsänderung 
- Beratung und Beschlussfassung - 
 
 
Die Entsorgungsgebühren für Klärschlamm aus Kleinkläranlagen und geschlossenen 
Gruben wurden letztmals zum 01.01.2022 angepasst. Da sich die Berechnungsgrund-
lagen zwischenzeitlich geändert haben, hat die Kämmerei die Gebührensätze für das 
Haushaltsjahr 2023 neu kalkuliert. 
 
Gemäß der Vereinbarung über die Entleerung der Kleinkläranlagen und geschlosse-
nen Gruben zwischen der Firma Alba Schwarzwald GmbH und der Gemeinde Königs-
feld hat die Firma Alba eine Preiserhöhung um 12,04 % ab 01.01.2023 angekündigt. 
Dies geschieht entsprechend der Entgeltanpassung zwischen dem Landkreistag und 
dem Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft. Zudem hat sich die Kal-
kulationsmenge sowie der Verwaltungsaufwand geringfügig verändert. Alle genannten 
Punkte wurden in die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2023 eingearbeitet.  
 
Die Entsorgungsgebühren ändern sich im Vergleich zur bisherigen Regelung wie folgt: 
 
 bisher neu 

Benutzungsgebühr   

- Kleinkläranlagen  65,00 €/m³  69,00 €/m³ 

- geschlossene Gruben  36,50 €/m³  40,50 €/m³ 

Selbstentsorger   

- Kleinkläranlagen  28,00 €/m³  28,00 €/m³ 

- geschlossene Gruben          3,70 €/m³          4,10 €/m³ 

Zuschläge Schmutzwasser-
beseitigung 

  

- Kleinkläranlagen 35,00 €/m³ 39,00 €/m³ 

- geschlossene Grube 34,00 €/m³ 38,00 €/m³ 

- Reinigungsleistungen 2,97 €/m³ 3,33 €/m³ 

 
Das Nähere entnehmen Sie bitte der Berechnung in der Anlage 1. 
 
Mit dieser Vorlage erhalten Sie weiterhin den Entwurf der Änderungssatzung (An-
lage 2).  
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Beschlussvorschlag: 

 
Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 1 und Anlage 2 beiliegende 
 
a) Kalkulation der Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen und geschlossene 

Gruben 2023 
 
b) Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen 

und geschlossenen Gruben - Entsorgungssatzung -. 
 
 
 

78126 Königsfeld im Schwarzwald, 27.10.2022 
 
 
 
 
Irmgard Kern -Kaiser    Selina Maier 


